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SCHREIBEN [ VON SCHULTHEISS , LANDAMMAENNERN UND RAETEN ] DER V
KATH . ORTE AN [ BUERGERMEISTER UND RAT VON ] ZUERICH 1

EA IV 2 , 1017 Art . 295 - 300 und 1017 Art . 301 - 302

"Demnach wir [die V kath . im Thurgau mitreg . Orte ] by üch . . . zu mehr matte

anhatltenn , vonn wägen der pfar Gachnang, da dann vitt personen begärren , das

die att [=kath . ] Retigion widerumb geuffnet werden . Wetches wir vermeinen nach

vermög unnd Jnnhattt des Lanndtsfridens [von 1531] wot beschehen sötte . So

habennd doch Jr . . . unns was sy Zethun gsinnet ein antwurt gtich vor angenn-

der Jetziger tagteistung [d. h. vor der am 18. Januar 1584 in Baden beginnen-
2

den Tagsatzung der XIII Orte ] überschickt , habend wir doch nit so vit Zytt

gehapt [zuvor in Luzern ] Zusammenn Zekommen, unns über söttich schryben Zu be-

rathschtagen . Unnd diewyt dann befindt , das üwer underthanen uss der Graff-

schafft Kyburg, über drissig Hoffstetten nit unnd aber Jnn unnser Graffschafft

Thurgöüw über die hundert und drissig hoffstetten , habend wir üwer Herren

[Tagsatzungs ] gsandten [Hans K e t t e r und Johann Heinrich Lochmann]

nachmatn ganntz fründttichen . . . pitten tassen , das sy Jnnarrmen üwer atts unn¬

ser G. L.E. unns mit einer wittferigen antwurtt begegnenn , unnd das dem [Kas¬

par Ludwig] von Heydenheim [=von Heidenheim,  dem Gerichtsherr von

Gachnang] gestattet , damit er sottich gutt werckh votbringen möchte , diewyt

doch söttichs der Lanndtsfridenn , heytter Zugebe, da aber wir vonn üwem

gsandten verstendigt , das sy deshatben nützit Jnn bevetch [d. h. diese hatten

keine diesbezügtichen Instruktionen ] , derwegen so getanngt nachmaten ann üch

. . . unnser gannz fründttich pitt unnd vermannen sy wettent nachmaten so gutt-

wittig sin , unnd unns mit einer witferigen fürdertichen antwurtt begeg¬
nen . ..

Datum 4. ten homungs nach tuth des Reformierten Catenders A° 1584. "

1)  Wahrscheinlich wurde vorliegende Kopie 1632 in Zusammenhang mit dem Matri¬
monial - und Kollaturstreit im Thurgau und Rheintal hergestellt ; dies gleich
wie die Dokumente AH 78/54 - 58 , die alle zu einem Faszikel zusammengebunden
sind . Diese Kopien könnten damals dem Zuger Ammann Beat  II . Zurlauben,
der sich in diesem Handel sehr engagierte , zur Verfügung gestanden haben.

2)  s . EA IV 2 , 815 (Nr . 617 ) , spez . 1018 Art . 301 . Stadt und Amt Zug war an
dieser Tagsatzung nicht durch den hiefür in Frage kommenden A n t o n II.
Zurlauben vertreten.

Kopie , von der gleichen Hand wie AH 78/58 - AH 78 , 158 - 159
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